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Text

Drs. 21-2765 - Antrag GRÜNE betr. Hempbergerweg für Kfz-Durchgangsverkehr sperren

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach aktueller Auskunft des Bezirksamts Harburg ist der Hempbergerweg noch immer nicht dem 
öffentlichen Verkehr gewidmet. Tatsächlich findet dort jedoch öffentlicher Verkehr statt. Im nördli-
chen Bereich des Hempbergerweg befinden sich zwei Wohnhäuser, deren Zufahrten sich inner-
halb der ersten 50 m des Hempbergerweg befinden, ansonsten ist der Hempbergerweg in private 
Landwirtschaftsflächen (bewirtschaftete Felder und Wiesen) eingebettet. Die gesamte Umge-
bung ist als „ländlich“ zu beschreiben. 
Eine Verkehrsunfallauswertung ergab in der 3-Jahres Betrachtung keinen Unfall. Bei einer Be-
trachtung seit dem 01.01.2000 wurden insgesamt nur zwei Unfälle im Einmündungsbereich Ap-
pelbütteler Weg/Hempbergerweg registriert. Dabei handelte es sich um einen Wildunfall im Jahr 
2002 und einen Unfall beim Wenden/Rückwärtsfahren im Jahre 2006. In beiden Fällen entstand 
lediglich Sachschaden. 
Am PK 46 gibt es lediglich eine Beschwerde zum Hempbergerweg aus dem Jahre 2018.
Eine Sperrung des Hempbergerwegs aus Gründen der Verkehrssicherheit ist anhand der objek-
tiven Betrachtung (Unfalllage, Beschwerdeaufkommen) aus Sicht des PK 46 derzeit nicht erfor-
derlich. 
Die Voraussetzungen für die Einrichtung einer T-30 Zone liegt ungeachtet der Widmungsfrage 
nicht vor. Es fehlt dort schlichtweg an der Wohnbebauung und auch eine hohe Fußgänger- oder 
Fahrradverkehrsdichte konnte bei den sporadischen Befahrungen nicht festgestellt werden, es 
fehlen dafür auch schlichtweg die Ziele.

Eine Entscheidung zur Sperrung aufgrund der nicht öffentlichen Widmung könnte vom zuständi-
gen Bezirksamt Harburg getroffen werden. Eine solche Entscheidung dürfte nach hiesiger Ein-
schätzung aufgrund der oben geschilderten geografischen Lage keine Auswirkungen auf die Ab-
wicklung von Verkehrsströmen haben. Bedenken zu einer (baulichen) Sperrung liegen seitens 
des PK 46 nicht vor. Bereits im Jahre 2020 gab es diesbezüglich Abstimmungsgespräche mit 
dem Bezirk Harburg, der Stand der Planung ist dem PK 46 nicht bekannt.

Mit freundlichem Gruß

Geißler, EPHK
(im Original unterschrieben)
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